
.Stifters begangenen Pflichtverletzungen in die Kausal
relation „Pflichtverletzung — Entstehung des Brandes" 
einbeziehen. Hier überwiegen die bewußte Entschei
dung des Täters zur Brandstiftung und die daraus fol
gende Ausführungshandlung derart, daß die vorange
gangene Verletzung von Brandschutzbestimmungen un
wesentlich, nicht bestimmend für den tatsächlich 
entstandenen Brand ist.
Treten zu dieser Verletzung der Brandschutzbestim
mungen aber bestimmte Bedingungen hinzu, die nicht 
auf einer bewußten Entscheidung zur Begehung einer 
Straftat beruhen**, und kommt es durch das Zusam
menwirken all dieser Komponenten zu einem Scha
densereignis, so sind alle Faktoren in das gesamte 
Bezugssystem zwischen den einzelnen Kausalrelationen 
entsprechend dem objektiven Verlauf des Geschehens 
einzuibeziehen. Dabei kann die Verletzung ^ der Brand
schutzbestimmungen einen wesentlichen und bestim
menden Einfluß auf das Zustandekommen des Scha- 
denseredgnisses gehabt haben. Folglich ergibt sich dar
aus, daß wir denjenigen, der diese Bedingungen durch 
pflichtwidriges Handeln (Verletzung der Brandschutz
bestimmungen) gesetzt hat, die im Zusammenspiel mit 
anderen Bedingungen zur Ursache der Schadensfolge 
geworden sind, unter Umständen direkt wegen dieser 
Schadensfolge (Verursachung eines Brandes, fahrlässige 
Körperverletzung usw.) strafrechtlich verantwortlich 
machen werden, nämlich dann, wenn außer dem Nach
weis der Pflichtverletzung und des Kausalzusammen
hangs auch ein schuldhaftes (fahrlässiges) Handeln in 
bezug auf diese Schadensfolge gegeben ist.
Schließlich haben wir es mit Bedingungen zu tun, die 
die Ursache der zu untersuchenden Wirkung direkt 
auslösten, die das Eintreten dieser Auslösebedingungen 
ermöglichten und die Form des Kausalverhältnisses, 
d. h. oft die konkreten Folgen bestimmen1?.
Von niemandem wird nun bestritten, daß wir zunächst 
die Ursache der Wirkung im Sinne des direkten, kon
kreten Hervorbringens untersuchen und damit zusam
menhängend die Frage beantworten müssen, unter 
welchen Bedingungen die Ursache zu dieser Wirkung 
geführt hat. Und das können eben Bedingungen sein, 
die direkt, konkret mit der Ursache beim Zustande
kommen des betreffenden Ereignisses zusammen
gewirkt haben, und zwar als solche, die die Ursache 
direkt auslösten, oder als solche, die den Ablauf des 
Geschehens und seine Folge beeinflußten. Dabei kann 
es für 'die Auslösebedingungem wiederum Ursachen ge
ben, die mit der Handlung bestimmter Personen ver
bunden sind, die damit zu dem spezifischen Ursache- 
Wirkung-Verhältnis in eine ganz bestimmte Beziehung 
treten.
Zunächst müßte davon ausgegangen werden, daß solche 
Personen innerhalb einer Kausalkette wesentliche Be
dingungen für das Straffälligwerden einer anderen 
Person bzw. für das Eintreten einer Wirkung gesetzt 
haben — z. B. Verletzung oder Tötung einer oder meh
rerer Personen —, die die Untersuchung ihrer straf
rechtlichen Verantwortlichkeit objektiv erforderlich 
macht.
Solche wesentlichen Bedingungen, die später und in 
anderen Zusammenhängen zu strafrechtlich geschütz
ten Wirkungen führen, die aber nur über andere Ur- 
sache-Wirkung-Relationen innerhalb einer Kausal
kette dazu führten, können im strafrechtlichen Sinne 
nur dann als „verursachend“ angesehen werden, wenn 
die Ursache-Wirkung-Relationen in der Kausalkette 
durch notwendige Aufeinanderfolge unvermeidlich zu 
dieser Wirkung führen mußten oder im Falle der zu- *

16 Das können sowohl pflichtwidrige Handlungen eines Men
schen als auch andere Geschehnisse sein.
17 V% i. Hörz, a. a. O., S. 140.

fälligen Verkettung der Ereignisse auf Grund gesicher
ter wissenschaftlicher Erkenntnisse und verallgemei
nerter Erfahrungen mit einem hohen Grad der Wahr
scheinlichkeit dazu führen. In beiden Fällen sind es 
innere, wesentliche Zusammenhänge, die erst über eine 
mehr oder weniger umfangreiche Kausalkette die ein
getretene Wirkung erzeugten.
Deshalb kann bei einer Kausalkette nur dann von Ver
ursachung im strafrechtlichen Sinne gesprochen wer
den, wenn zwischen der „Anfangs“ Ursache, die den 
Ausgangspunkt bildet, bzw. zwischen den ihren Ab
lauf beeinflussenden einzelnen Ursache-Wirkung-Rela- 
tionen und dem eigentlichen Kausalverhältnis in Form 
des direkten, konkreten Hervorbringens der „End“- 
wirkung ein objektiver innerer wesentlicher Zusam
menhang bestand, der sich notwendig oder mit einem 
hohen Grad der Wahrscheinlichkeit durchsetzt. Ent
scheidend ist, daß bei einer zufälligen Verkettung der 
Ereignisse nachgewiesen werden muß, daß die in be
zug auf die „End“wirkung vorher gesetzten wesent
lichen Bedingungen nach gesicherten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen bzw. auf Grund verallgemeinerter Er
fahrungswerte unter gleichartigen Bedingungen mit 
großer Wahrscheinlichkeit gleichartige Wirkungen her- 
vorrufen und eine Rechtspflicht für ihre Verhütung 
durch die betreffende Person besteht. Wild ein not
wendiger Zusammenhang im Sinne des unvermeid
lichen Hervorrufens oder ein hoher Grad der Wahr
scheinlichkeit für das Eintreten des Ereignisses nach
gewiesen und bestanden konkrete Rechtspflichten, die 
nicht beachtet wurden und zu diesem Verlauf bzw. 
Ergebnis führten, dann ist die Qualifizierung als Ver
ursachung gerechtfertigt.
Daraus ergibt sich: Jede subjektivistische Wertung 
muß ausgeschaltet, eine exakte Beweisführung ge
sichert fmd die konkrete Strafrechtsnorm als Grund
lage und Rahmen für die atozuleitende strafrechtliche 
Verantwortlichkeit und Schuld genommen werden. Die 
Untersuchung des Kausalverhältnisses schafft Voraus
setzungen dafür, kann aber nicht die juristische Be
urteilung des Vorgangs entsprechend den geltenden 
Rechtsnormen und Grundsätzen sozialistischer Gesetz
lichkeit ersetzen.
Bei Straftaten müßten demnach folgende Arten von 
Bedingungen unterschieden werden:
1. Bedingungen, die als Ursache zurückliegender Er
eignisse zu Bedingungen einer Straftat werden, weil 
sie an einem bestimmten Punkt eine Kausalkette in 
Gang gesetzt haben, an deren Ende die von anderen 
Personen verursachte Straftat steht. Hier kann von 
Verursachung im strafrechtlichen Sinne gesprochen 
werden, wenn die aufeinanderfolgenden Kausalrela
tionen innerhalb dieser Kausalkette die „End“ Wirkung 
unvermeidlich oder mit einem hohen Grad der Wahr
scheinlichkeit herbeiführen.
2. Bedingungen, die als Ursache-Wirkung-Relationen 
in den Determinationsprcxzeß der Täterpersönlichkeit 
eingegangen und über diesen Prozeß an dem Herbei
führen der strafbaren Handlung beteiligt sind.
3. Bedingungen, die unmittelbar mit der Ursache 
beim Zustandekommen der Wirkung in Form einer 
Straftat Zusammenwirken.

*

Die Diskussion um die Kausalitätsproibleme im Straf
recht ist nicht nur mit der schöpferischen Anwendung 
von Erkenntnissen der marxistischen Philosophie im 
Strafrecht verbunden, sondern führte auch zur Präzi
sierung von marxistisch-philosophischen Standpunkten. 
Sie beweist die notwendige Gemeinschaftsarbeit zwi
schen Philosophen und Juristen für den Fortschritt der 
Rechtswissenschaft und der Philosophie und zur Lö-
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